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Veranlasste Leistungen 

G-BA verlängert Corona-Sonderregeln für  
verordnete Leistungen bis 31. März 2021 

Berlin, 21. Januar 2021 – Angesichts des anhaltend dynamischen Infekti-
onsgeschehens hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) die gel-
tenden Corona-Sonderregeln für ärztlich verordnete Leistungen um wei-
tere zwei Monate bis 31. März 2021 verlängert. Den entsprechenden 
Beschluss fasste der G-BA heute. Die Sonderregeln betreffen insbeson-
dere die Möglichkeit der Videobehandlung, Verordnungen nach telefo-
nischer Anamnese, verlängerte Vorlagefristen für Verordnungen sowie 
verschiedene Erleichterungen bei Verordnungsvorgaben. Ziel ist es, di-
rekte Arzt-Patientenkontakte weiterhin möglichst gering zu halten. Be-
reits im Dezember 2020 hatte der G-BA die Möglichkeit zur telefoni-
schen Krankschreibung bei leichten Atemwegserkrankungen und für 
Krankentransportfahrten von COVID-19-positiven Versicherten bis zum 
31. März 2021 verlängert. 

Verlängerte Sonderregeln im Überblick 

• Videobehandlung 

Eine Behandlung kann weiterhin auch per Video stattfinden, wenn dies 
aus therapeutischer Sicht möglich und die Patientin oder der Patient da-
mit einverstanden ist. Diese Regelung gilt für eine Vielzahl von Heilmit-
teln, die von Vertrags(zahn)ärztinnen und -ärzten verordnet werden 
können. Auch Soziotherapie und psychiatrische häusliche Krankenpflege 
können mit Einwilligung der Patientin oder des Patienten per Video er-
bracht werden. 

• Verordnungen nach telefonischer Anamnese 

Folgeverordnungen für häusliche Krankenpflege, Hilfsmittel und Heilmit-
tel dürfen weiterhin auch nach telefonischer Anamnese ausgestellt wer-
den. Voraussetzung ist, dass bereits zuvor aufgrund derselben Erkran-
kung eine unmittelbare persönliche Untersuchung durch die Ärztin oder 
den Arzt erfolgt ist. Die Verordnung kann dann postalisch an die Versi-
cherte oder den Versicherten übermittelt werden. 

Gleiches gilt weiterhin für Verordnungen von Krankentransporten und 
Krankenfahrten. Sie sind ebenso aufgrund telefonischer Anamnese mög-
lich. 
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  • Verlängerung der Vorlagefrist für Verordnungen 

Die Frist zur Vorlage von Verordnungen bei der Krankenkasse bleibt wei-
terhin für häusliche Krankenpflege, spezialisierte ambulante Palliativver-
sorgung und Soziotherapie von 3 Tagen auf 10 Tage verlängert. 

• Erleichterte Vorgaben für Verordnungen 

Heilmittel-Verordnungen bleiben auch dann gültig, wenn es zu einer 
Leistungsunterbrechung von mehr als 14 Tagen kommt. Darüber hinaus 
bleiben Ausnahmen für bestimmte Fristen bei Verordnungen im Bereich 
der häuslichen Krankenpflege bestehen: Folgeverordnungen müssen 
nicht in den letzten 3 Arbeitstagen vor Ablauf des verordneten Zeit-
raums ausgestellt werden. Außerdem können Ärztinnen und Ärzte 
Folgeverordnungen für häusliche Krankenpflege für bis zu 14 Tage rück-
wirkend verordnen. Ebenfalls muss vorübergehend eine längerfristige 
Folgeverordnung von häuslicher Krankenpflege nicht begründet werden. 

Inkrafttreten und weiterführende Informationen 

Der Beschluss tritt nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger mit 
Wirkung vom 1. Februar 2021 in Kraft. 

Sämtliche vom G-BA beschlossenen befristeten Sonderregelungen im 
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sind unter folgendem Link zu 
finden: www.g-ba.de/sonderregelungen-corona. Auf der Seite stehen 
zudem Servicedokumente zu den Corona-Sonderregeln im Bereich der 
veranlassten Leistungen und zur Feststellung der Arbeitsunfähigkeit zur 
Verfügung. 

Hintergrund 

Der G-BA hatte in einem Grundlagenbeschluss vom 17. September 2020 
festgelegt, welche Ausnahmeregelungen für ärztlich verordnete Leistun-
gen aktiviert werden können, wenn es in einzelnen Regionen wieder zu 
steigenden Infektionszahlen durch das Coronavirus kommt und Schutz-
maßnahmen greifen. Auf dieser Basis aktivierte der G-BA mit Beschluss 
vom 30. Oktober 2020 die entsprechenden Sonderregelungen für ärzt-
lich verordnete Leistungen: angesichts des dynamischen Infektionsge-
schehens nicht regional begrenzt, sondern für alle 16 Bundesländer. Sie 
galten vorerst befristet bis zum 31. Januar 2021. 

https://www.g-ba.de/service/sonderregelungen-corona/
https://www.g-ba.de/beschluesse/4475/
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Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbst-
verwaltung der Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er bestimmt in Form von Richtlinien 
den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für etwa 73 Millionen Versicherte. 
Der G-BA legt fest, welche Leistungen der medizinischen Versorgung von der GKV übernommen werden. 
Rechtsgrundlage für die Arbeit des G-BA ist das Fünfte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V). Entspre-
chend der Patientenbeteiligungsverordnung nehmen Patientenvertreterinnen und Patientenvertreter an 
den Beratungen des G-BA mitberatend teil und haben ein Antragsrecht. 

Den gesundheitspolitischen Rahmen der medizinischen Versorgung in Deutschland gibt das Parlament 
durch Gesetze vor. Aufgabe des G-BA ist es, innerhalb dieses Rahmens einheitliche Vorgaben für die kon-
krete Umsetzung in der Praxis zu beschließen. Die von ihm beschlossenen Richtlinien haben den Charak-
ter untergesetzlicher Normen und sind für alle Akteure der GKV bindend. 

Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der G-BA den allgemein anerkannten Stand der medizinischen 
Erkenntnisse und untersucht den diagnostischen oder therapeutischen Nutzen, die medizinische Not-
wendigkeit und die Wirtschaftlichkeit einer Leistung aus dem Pflichtkatalog der Krankenkassen. Zudem 
hat der G-BA weitere wichtige Aufgaben im Bereich des Qualitätsmanagements und der Qualitätssiche-
rung in der ambulanten und stationären Versorgung. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.g-ba.de. 

http://www.g-ba.de/

